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168. Bundesgesetz: Änderung des Katastrophenfondsgesetzes 1986
(NR: GP XVIII RV 64 AB 73 S. 19. BR: AB 4030 S. 539.)

169. Bundesgesetz: Zuweisung von Anteilen aus dem Steueraufkommen im Jahre 1991
(NR: GP XVIII IA 93/A AB 81 S. 19. BR: AB 4036 S. 539.)

170. Bundesgesetz: Neuerliche Änderung des Präferenzzollgesetzes
(NR: GP XVIII IA 95/A AB 82 S. 19. BR: AB 4035 S. 539.)

171. Bundesgesetz: Beitragsleistungen der Republik Österreich bei internationalen Finanzinstitutionen
(NR: GP XVIII RV 61 AB 76 S. 19. BR: AB 4033 S. 539.)

172. Bundesgesetz: Bundesschatzscheingesetz
(NR: GP XVIII RV 62 AB 77 S. 19. BR: AB 4034 S. 539.)

173. Bundesgesetz: Erhöhung der Quote Österreichs beim Internationalen Währungsfonds
(NR: GP XVIII RV 45 AB 74 S. 19. BR: AB 4031 S. 539.)

174. Bundesgesetz: Leistung eines zusätzlichen Beitrages zum Internationalen Fonds für landwirtschaftli-
che Entwicklung (IFAD)
(NR: GP XVIII RV 48 AB 75 S. 19. BR: AB 4032 S. 539.)

168. Bundesgesetz, mit dem das Katastrophen-
fondsgesetz 1986, BGBl. Nr. 396, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 252/

1990 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Katastrophenfondsgesetz 1986, BGBl.
Nr. 396, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 252/1990 wird wie folgt geändert:

Artikel I

§ 7 Abs. 1 lautet:

„(1) Von den zu Ende des Jahres 1990 gemäß § 2
Abs. 2 nutzbringend angelegten Mitteln ist im Jahre
1991 ein Betrag von 400 Millionen Schilling im
Wege des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend
und Familie dem Umwelt- und Wasserwirtschafts-
fonds zuzuführen."

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1991 in
Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Finanzen betraut.

Waldheim

Vranitzky

169. Bundesgesetz über die Zuweisung von
Anteilen aus dem Steueraufkommen im Jahre

1991

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Die im § 39 Abs. 5 lit. b des Familienlastenaus-

gleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376/1967, in der
geltenden Fassung, vorgesehene Überweisung eines
Anteiles von 2,29 vH des Aufkommens an Körper-
schaftsteuer und an Einkommensteuer an den
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen entfällt für
das Finanzjahr 1991.

Artikel II
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der

Bundesminister für Finanzen betraut.

Waldheini

Vranitzky

170. Bundesgesetz, mit dem das Präferenzzoll-

gesetz neuerlich geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Das Präferenzzollgesetz, BGBl. Nr. 487/1981,

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 662/1989, wird wie folgt geändert:
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In der Anlage C, Gruppe I, werden nach den
Worten „Republik Trinidad und Tobago" die
Worte „Tschechische und Slowakische Föderative
Republik" eingefügt.

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1991 in
Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Finanzen betraut.

Waldheim

Vranitzky

171. Bundesgesetz betreffend Beitragsleistun-
gen der Republik Österreich bei internationa-

len Finanzinstitutionen

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Der Bundesminister für Finanzen wird
ermächtigt, mit der Oesterreichischen Nationalbank
ein Übereinkommen, wie es in der Anlage enthalten
ist, über die Aufnahme eines Kredites durch den
Bund zwecks Einlösung von zugunsten der
Internationalen Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung, der Internationalen Entwicklungsorgani-
sation, der Asiatischen Entwicklungsbank, des
Asiatischen Entwicklungsfonds, der Inter-Amerika-
nischen Entwicklungsbank, des von letzterer errich-
teten Fonds für Sondergeschäfte, der Afrikanischen
Entwicklungsbank, des Afrikanischen Entwick-
lungsfonds, des Internationalen Fonds für landwirt-
schaftliche Entwicklung, der Europäischen Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung und der Globalen
Umweltfazilität gemäß § 1 des 3. Schatzscheinge-
setzes 1948 und gemäß § 1 des Bundesschatzschein-
gesetzes begebenen Bundesschatzscheinen bis zu
einem jeweils aushaftenden Gesamtvolumen von
3 500 Millionen Schilling abzuschließen.

§ 2. Die Oesterreichische Nationalbank ist
berechtigt, ihre aus dem Kredit entstehenden
Forderungen als Deckung des Banknotenumlaufes
in ihre Aktiva einzustellen. Der von der Oesterrei-
chischen Nationalbank einzuräumende Kredit ist
nicht auf den im § 41 Abs. 1 des Nationalbankgeset-
zes 1984, BGBl. Nr. 50, in der jeweils geltenden
Fassung, vorgesehenen Höchstbetrag anzurechnen.

§ 3. (1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
tritt das Bundesgesetz betreffend auf Schilling
lautende Beitragsleistungen der Republik Öster-
reich bei internationalen Finanzinstitutionen, BGBl.
Nr. 466/1985, außer Kraft.

(2) Der auf Grund des im Abs. 1 genannten
Bundesgesetzes gewährte Kredit bleibt weiterhin
aufrecht und ist auf den im § 1 genannten
Höchstbetrag anzurechnen.

§ 4. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Waldheim

Vranitzky

Anlage

Übereinkommen zwischen dem Bund, vertreten
durch den Bundesminister für Finanzen, und der
Oesterreichischen Nationalbank betreffend die
Gewährung eines Kredites an den Bund zwecks
Einlösung der zugunsten der Internationalen Bank
für Wiederaufbau und Entwicklung, der Internatio-
nalen Entwicklungsorganisation, der Asiatischen
Entwicklungsbank, des Asiatischen Entwicklungs-
fonds, der Inter-Amerikanischen Entwicklungs-
bank, des von letzterer errichteten Fonds für
Sondergeschäfte, der Afrikanischen Entwicklungs-
bank, des Afrikanischen Entwicklungsfonds, des
Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Ent-
wicklung, der Europäischen Bank für Wiederaufbau
und Entwicklung und der Globalen Umweltfazilität
gemäß § 1 des 3. Schatzscheingesetzes 1948 und
gemäß § 1 des Bundesschatzscheingesetzes begebe-
nen Bundesschatzscheine.

I. Die Oesterreichische Nationalbank gewährt
dem Bund einen Kredit zwecks Einlösung von
zugunsten der Internationalen Bank für Wiederauf-
bau und Entwicklung, der Internationalen Entwick-
lungsorganisation, der Asiatischen Entwicklungs-
bank, des Asiatischen Entwicklungsfonds, der
Inter-Amerikanischen Entwicklungsbank, des von
letzterer errichteten Fonds für Sondergeschäfte, der
Afrikanischen Entwicklungsbank, des Afrikanischen
Entwicklungsfonds, des Internationalen Fonds für
landwirtschaftliche Entwicklung, der Europäischen
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und der
Globalen Umweltfazilität gemäß § 1 des 3. Schatz-
scheingesetzes 1948 und gemäß § 1 des Bundes-
schatzscheingesetzes begebenen Bundesschatz-
scheinen bis zu einem jeweils aushaftenden
Gesamtvolumen von 3 500 Millionen Schilling. Auf
diesen Betrag ist der auf Grund des Bundesgesetzes
betreffend auf Schilling lautende Beitragsleistungen
der Republik Österreich bei internationalen Finanz-
institutionen, BGBl. Nr. 466/1985, gewährte Kredit
anzurechnen.

II. Zur Verzinsung dieses Kredites werden der
Oesterreichischen Nationalbank 2 vH p. a. (und
zwar vierteljährlich im nachhinein je ½ vH) vom
jeweils aushaftenden Schuldenbetrag vergütet.

III. Der Kredit ist zurückzuzahlen, insoweit der
Bund die den eingelösten Bundesschatzscheinen
entsprechenden Beträge von den vorgenannten
Institutionen zurückerhält.
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IV. Unbeschadet des Punktes III dieses Überein-
kommens sind die Forderungen der Oesterreichi-
schen Nationalbank gegen den Bundesschatz, und
zwar gemäß

a) dem nach dem Bundesgesetz vom 6. Novem-
ber 1985, BGBl. Nr. 466, abgeschlossenen
Übereinkommen und

b) diesem Übereinkommen,
in obiger Reihenfolge in der Weise zu tilgen, daß für
diesen Zweck von dem auf die Republik Österreich
entfallenden Gewinnanteil (§ 69 Abs. 3 des Natio-
nalbankgesetzes 1984) — unter Ausschluß der an
den Bund als Aktionär ausgezahlten Dividenden —
ein Fünftel, falls dieser Gewinnanteil jedoch
100 Millionen Schilling übersteigt, ein Viertel
verwendet wird.

V. Dieses Übereinkommen wird einen Tag nach
Verlautbarung im Bundesgesetzblatt wirksam.

172. Bundesgesetz über die Ausgabe von
Bundesschatzscheinen (Bundesschatzscheinge-

setz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird
ermächtigt, zum Zwecke des Erlages der österrei-
chischen Quoten zum Kapital der Internationalen
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der
Internationalen Entwicklungsorganisation, der
Asiatischen Entwicklungsbank, des Asiatischen
Entwicklungsfonds, der Inter-Amerikanischen Ent-
wicklungsbank, des von letzterer errichteten Fonds
für Sondergeschäfte, der Afrikanischen Entwick-
lungsbank, des Afrikanischen Entwicklungsfonds,
des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche
Entwicklung, der Europäischen Bank für Wieder-
aufbau und Entwicklung und der Globalen
Umweltfazilität namens der Republik Österreich
Bundesschatzscheine zu begeben.

(2) Der jeweilige Stand der gemäß Abs. 1 und
gemäß dem 3. Schatzscheingesetz 1948 begebenen
und noch nicht eingelösten Bundesschatzscheine
darf den Betrag von 5 Milliarden Schilling nicht
übersteigen.

§ 2. (1) Die Bundesschatzscheine dürfen auf
Schilling, Sonderziehungsrechte des Internationalen
Währungsfonds (SZR), die einzelnen Währungen
aus dem derzeitigen SZR-Korb sowie ECU lauten.

(2) Die Bundesschatzscheine sind unverzinslich
und bei Sicht zur Zahlung fällig.

§ 3. (1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
tritt das 3. Schatzscheingesetz 1948, BGBl. Nr. 159,

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 347/1982, außer Kraft.

(2) Die auf Grund des 3. Schatzscheingesetzes
1948 begebenen und noch nicht eingelösten
Bundesschatzscheine behalten ihre Gültigkeit.

§ 4. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Waldheini

Vranitzky

173. Bundesgesetz über die Erhöhung der
Quote Österreichs beim Internationalen Wäh-

rungsfonds

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Die Quote der Republik Österreich beim
Internationalen Währungsfonds wird um 412,7 Mil-
lionen Sonderziehungsrechte auf 1 188,3 Millionen
Sonderziehungsrechte erhöht.

(2) Der Betrag für die Erhöhung der österreichi-
schen Quote ist von der Oesterreichischen Natio-
nalbank zu leisten.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Waldheim

Vranitzky

174. Bundesgesetz über die Leistung eines
zusätzlichen Beitrages zum Internationalen
Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung

(IFAD)

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Die Republik Österreich leistet zum Interna-
tionalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung
einen zusätzlichen Beitrag in Höhe von
79 970 783 S.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Waldheim

Vranitzky
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